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Per EPOS  
An die  
Schulleiterinnen und Schulleiter  
aller rheinland-pfälzischen Schulen  

 
Mein Aktenzeichen 
      
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
      
      

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Ralf Zeimentz 
ralf.zeimentz@add.rlp.de 

Telefon / Fax 
0651/9494-975 
0651/9494-77975 

Kurfürstliches Palais 
Willy-Brandt-Platz 3 
54290 Trier 
Telefon 0651 9494-0  
Telefax 0651 9494-170 
poststelle@add.rlp.de 
www.add.rlp.de 
 
17.01.2012 

 

 

 

Altersteilzeit für beamtete Lehrkräfte  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich bitte Sie, alle staatlichen, beamteten Lehrkräfte an Ihrer Schule in geeigneter 

Weise vom Inhalt dieses Schreibens zu unterrichten:  

Durch die zwischenzeitlich erfolgte Verkündung des „Ersten Dienstrechtsände-

rungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung“ zur Änderung des 

Landesbeamten- und des Landesbesoldungsgesetzes wird für beamtete Lehrkräfte 

eine Nachfolgeregelung der Altersteilzeit geschaffen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass diese Nachfolgeregelung – so-

wohl im Hinblick auf die Anspruchsvoraussetzungen als auch auf die besoldungs- / 

versorgungsrechtlichen Auswirkungen - den bisherigen Regelungen zur Altersteilzeit 

entspricht.  

So sind weiterhin zwei alternative Modelle - jeweils im Block- oder Teilzeitmodell - 

möglich.  

  



 

2/4 

Die wesentlichen Voraussetzungen sind weiterhin:   

o Vollendung des 55. Lebensjahrs 

o Altersteilzeit muss sich bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken  

o in den letzten fünf Jahren muss für mindestens 3 Jahre eine Teilzeitbe-

schäftigung bestanden haben 

o dienstliche Belange dürfen nicht entgegenstehen 

o Mindestlaufzeit der Altersteilzeit im Teilzeitmodell beträgt ein Schuljahr 

o Mindestlaufzeit der Altersteilzeit im Blockmodell beträgt zwei Schuljahre 

 

Im ersten Modell (§ 75 a LBG, Neufassung) beginnt die Laufzeit der Altersteilzeit 

frühestens mit der Vollendung des 55. Lebensjahres und endet mit Erreichen der 

gesetzlichen Altersgrenze (Ende des Schuljahres, das dem Schuljahr vorangeht, in 

dem das 65. Lebensjahr vollendet wird; bei schwerbehinderten Lehrkräften kann aus 

Gründen der besonderen Fürsorge auch wahlweise das Ende das Schuljahres, in dem 

das 63. Lebensjahr vollendet wird, gewählt werden). Zusätzlich zur Besoldung  - die 

Besoldung entspricht dem Umfang der Teilzeitbeschäftigung, also 50 % - wird ein 

nicht ruhegehaltsfähiger Alterteilzeitzuschlag, der 20 % der Teilzeitbebzüge beträgt, 

gezahlt. 

Im zweiten Modell (§ 75 b LBG, Neufassung) beginnt die Laufzeit der Altersteilzeit 

ebenfalls frühestens mit der Vollendung des 55. Lebensjahres und endet mit Ablauf 

des Schuljahres, welches dem Schuljahr vorangeht, in dem das 68. Lebensjahr voll-

endet wird (also 3 Jahre über die gesetzliche Altersgrenze hinaus). Zusätzlich zu 

der 50 %igen Besoldung wird ein nicht ruhegehaltsfähiger Alterteilzeitzuschlag, der 40 

% der Teilzeitbebzüge beträgt, gezahlt. 
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Weiterhin wird in diesem Modell ab dem Zeitpunkt des Erreichens der Altersgrenze 

ein gesonderter Zuschlag i. H. v. 8 % des Grundgehalts gewährt.  

Ich bitte um Verständnis, dass an dieser Stelle keine weitergehenden Informationen 

zu den finanziellen Auswirkungen dargestellt werden können. Schon aufgrund der 

vielfältigen steuerrechtlichen Regelungen ist dies nicht möglich.  

In beiden Modellvarianten sind die in der Altersteilzeit verbrachten Dienstzeiten im 

Umfang des tatsächlichen Umfangs der Teilzeitbeschäftigung, also mit 5/ 10, ruhege-

haltsfähig.  

Weiterhin bleibt die Möglichkeit bestehen, dass im Blockmodell vor Beginn der Frei-

stellungsphase eine höchstens ein Schuljahr dauernde Teilzeitbeschäftigung im vor-

gegebenen Umfang abgeleistet werden kann. Von dieser Möglichkeit kann Gebrauch 

gemacht werden, um aus dienstlichen Gründen einen Wechsel in die Freistellungs-

phase zum 01. Februar eines Jahres zu vermeiden.  

Die im Schulbereich bisher aus organisatorischen Gründen getroffenen besonderen 

Regelungen werden weiterhin im Rahmen der dargestellten Nachfolgeregelung gel-

ten.   

Aus diesem Grunde muss Altersteilzeitbeschäftigung 

beginnend zum 01.08.2012 

spätestens bis zum 01.02.2012 beantragt werden (Ausschlussfrist, es gilt der 

Eingang des Antrags bei der ADD).   

Ein Antragsvordruck kann auf der Internet-Seite der ADD (www.add.rlp.de) unter => 

Schulen => Anträge und Infos => Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung herunterge-

laden werden.   
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Bei weiteren Rückfragen werden Lehrkräfte, die eine Altersteilzeitbeschäftigung bean-

tragen möchten, gebeten, sich an die für sie zuständigen Personalsachbearbeiter/ 

innen bei der ADD zu wenden.  

Mit freundlichen Grüßen  

In Vertretung  

Thomas Bartholomé   

Abteilungsdirektor, Leiter der Schulabteilung  


